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Die Hinweise im textlichen Teil werden für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Grasweg“ wie folgt ergänzt.  

 

3.6 Ergänzende Hinweise zum Denkmalschutz 

An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht 
grundsätzlich ein öffentliches Interesse.  

Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen 
zu vermeiden, sollten bei tiefgreifenden Baumaßnahmen frühzeitig im Vorfeld der Er-
schließung archäologische Voruntersuchungen durch das Landesamt für Denkmal-
pflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) durchgeführt werden. Zweck dieser 
Voruntersuchungen ist es festzustellen, ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgen-
der Rettungsgrabungen bedarf. Dazu bietet das Landesamt für Denkmalpflege den 
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen an, 
d.h. insbesondere zu Fristen für die Untersuchungen und zur Kostenbeteiligung des 
Veranlassers. 

Im Falle notwendiger Rettungsgrabungen kann durch das LAD die Bergung und Do-
kumentation der Kulturdenkmale ggf. mehrere Wochen in Anspruch nehmen und 
muss durch den Vorhabenträger finanziert werden. 

Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG 
verwiesen. Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder 
Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Ge-
meinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Me-
tallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-
schichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werkta-
ges nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-
malschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
(§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.  

 

 

 

 

 

Neuenburg am Rhein, den 
 
 
 
 
 
Bürgermeister      Der Planverfasser 
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Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt der Satzung mit 
den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemein-
derates der Stadt Neuenburg am Rhein überein-
stimmen. 
 
 
Neuenburg am Rhein, den __.__.____ 
 
 
 
 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss 
gem. § 10 (3) BauGB öffentlich bekannt gemacht 
worden ist. Tag der Bekanntmachung und somit 
Tag des Inkrafttretens ist der __.__.____. 
 
 
Neuenburg am Rhein, den __.__.____ 
 
 
 
 
Bürgermeister 

    

 

 


